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B. Entscheide kantonaler Behorden

1. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Unterstiitzungspflicht bei selbstverschul-
deter Notlage des Bediirftigen.

Mit Eingabe vom 17. April 1950 erhebt Rechtsanwalt Dr. H. M., in A,
namens des B. K., geb. 1924, Konditor, von F', in A., rechtzeitig Beschwerde gegen
den BeschluB des Bezirksrates B. vom 31. Miarz 1950, dem Beschwerdefiihrer
zugestellt am 3. April, durch welchen er verpflichtet wird, ab 1. Februar 1950
monatlich Fr. 20.— als Unterstiitzungsbeitrag fir die Versorgungskosten seines
im Biirgerheim F. untergebrachten Vaters an das heimatliche Fiirsorgeamt F.
zu leisten.

Zur Begrindung laf3t der Beschwerdefiithrer vorbringen, der Entscheid des
Bezirksrates stiitze sich allein auf den Wortlaut des Art. 328 ZGB, lasse aber
unberiicksichtigt, dafl Theorie und Praxis die Voraussetzungen der Unterstiitzungs-
pflicht ndher umschrieben haben. Diese Voraussetzungen seien aber nicht erfiillt.
Der heute 58 Jahre alte Vater sei gesund und arbeitsfihig und deshalb verpflichtet,
sich selbst durchzubringen, auch wenn er dazu Arbeit annehmen miisse, die ihm
nicht gerade passe. Das sei durch die bundesgerichtliche Praxis festgelegt. Vater B.
glaube aber, korperliche Arbeit ablehnen zu diirfen, obschon keine gesundheit-
liche Storungen ihn daran hinderten. Die Heimatgemeinde diirfe keine Unter-
stiutzungsbeitrige verlangen, bevor sie den Unterstiitzungsbediirftigen zu einer
eigenen Anstrengung veranlaf3t habe. Der Nachweis hiefiir fehle aber vollstindig.
Uberdies miisse er, der Beschwerdefiihrer, auch unter dem Gesichtspunkt seiner
Leistungsfihigkeit die Unterstiitzungspflicht ablehnen. Er diirfe in seiner eigenen
wirtschaftlichen Existenz nicht gefihrdet werden. Wenn er auch Fr. 300.— Bar-
lohn nebst freier Kost und Logis beziehe, so sei doch zu beriicksichtigen, daf3 er
in niachster Zeit zu heiraten gedenke und wenn moglich im Laufe dieses Jahres ein
eigenes Geschift iibernehmen wolle. Er miisse daher mit seinen eigenen Mitteln
selbst sehr sparsam umgehen.

Der Bezirksrat B. beantragt mit seiner Vernehmlassung vom 6. Juni 1950
Abweisung der Beschwerde. Er verweist zur Begriindung auf ein drztliches Zeug-
nis von Dr. med. A. R., in U., in welchem festgestellt wird, dall Vater B. stark
arteriosklerotische Verinderungen besonders der Hirngefafle zeige, die zu einer
frithen Senilitat gefiihrt hatten. Der Patient konne daher aus gesundheitlichen



Griinden nicht mehr fiir seinen Lebensunterhalt aufkommen. Der Bezirksrat
macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dal} eine geistig nicht mehr
vollwertige Person auch bei kérperlichen Arbeiten versage. Aus den Akten ergebe
sich auch, dafl mehrmals versucht worden sei, B. wieder in den Arbeitsprozel} ein-
zufiithren, leider erfolglos. Er kénne sich daher nicht mehr selbst durchbringen und
befinde sich somit in einer Notlage. Die Unterstiitzungspflicht des Sohnes K. B.
konne daher nicht bestritten werden. Im Quantum des Unterstiitzungsbeitrages
seien die besonderen personlichen Verhiltnisse des Beschwerdefithrers gebiithrend
beriicksichtigt worden.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :
Art. 328 des Zivilgesetzbuches lautet:

,,Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie und Geschwister sind gegen-
seitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen, sobald sie ohne diesen Beistand in
Not geraten wiirden.*

Diese gesetzliche Bestimmung ist durch die Rechtslehre und die Praxis dahin
prizisiert worden, dall, wer wirklich Not leide und trotz gutem Willen nicht in
der Lage sei, sich selbst zu erhalten, unterstiitzt werden miisse, auch wenn er durch
eigenes Verschulden in die Notlage geraten sei. Anders verhalte es sich dagegen,
wenn einer, der bei gutem Willen sich selbst zu erhalten in der Lage sei, dies bés-
willig nicht tun wolle, um auf Kosten seiner Verwandten zu leben. Eine solche
Person befinde sich nicht in einer wirklichen Notlage; ihr eine Unterstiitzung fir
die Zukunft zuzusichern, wiirde auf eine Primierung ihres bosen Willens hinaus-
laufen. Es kénne auch nicht die Armenbehérde sie einfach unterstiitzen und sich
an den Verwandten erholen (BGE 62 11 15/16).

Im vorliegenden Falle darf auf Grund der Akten als erwiesen betrachtet wer-
den, daBB Vater B. mindestens teilweise durch eigenes Verschulden (sittliche Ver-
fehlungen und Trunksucht) in eine derartige Lage geraten ist, dall er im Biirger-
heim seiner Heimatgemeinde versorgt werden mulite. Dieses Verschulden ent-
bindet nach der oben wiedergegebenen Ansicht des Bundesgerichtes seine Bluts-
verwandten aber nicht von der Unterstiitzungspflicht. Diese kénnte nur verneint
werden, wenn Vater B. heute noch, wie der Beschwerdefiihrer behauptet, als wirk-
lich arbeitsfihig zu betrachten wire. Das vorliegende édrztliche Zeugnis verbietet
mit seinem Wortlaut — ,,starke arteriosklerotische Verdnderungen, besonders
der Hirngefafle, die zu emer frithen Senilitat gefiihrt haben* — diese Annahme zum
vorneherein, ist doch nur zu bekannt, dafl ein solcher Zustand psychische Ver-
anderungen mit sich bringt, die die Leistungsfihigkeiten zu geistigen und kor-
perlichen Arbeiten weitgehend beeintrachtigen. Durch die Berichte des Einwohner-
Waisenamts Z. und des Gemeindeamts H. an das Fiirsorgeamt F. ergibt sich
deutlich genug, dafl die Leistungsfahigkeit Vater B’s heute derart reduziert ist,
daB} er nicht mehr als vollwertige Arbeitskraft bezeichnet werden kann. So wurde
erin Z. an zwei Orten wieder entlassen, weil er nach Angabe der betreffenden Arbeit-
geber den Anforderungen nicht gentigt haben soll, anmaflend und besserwissend
gewesen und auch direkt als ,,Spinner** taxiert worden sein soll. Auf dem Gemeinde-
amt H. wird er, um ihn irgendwie zu beschéaftigen, gegen gelegentliche geringe
Entschidigung aushilfsweise fiir leichte Biiroarbeiten herangezogen. Eine An-
stellung im Lohnverhiltnis als Aushilfkanzlist komme aber nicht in Frage.

Bei dieser Sachlage kann die Unterstiitzungspflicht des Sohnes B. nicht in
Frage gestellt werden. Auch im Ausmal kann der dem Beschwerdefiihrer durch
den Bezirksrat B. auferlegte monatliche Beitrag von Fr. 20.— nicht als tbersetzt
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betrachtet werden, hat doch der Bezirksrat die persénlichen Umstdnde der bevor-
stehenden Heirat und Geschiftsgriindung nicht unberiicksichtigt gelassen.
(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 26. Juni 1950.)

2. Gemeindearmenpflege. Ein dlterer Land- und Gelegenheitsarbeiter gehort nicht
auf den Htat der dauernd Unterstiifzten, solange er noch tmstande ist, sich Unterkunft
und Verpflegung selber zu verdienen, und wenn durch vormundschaftliche Mafinakhmen
dafiir gesorgt werden kann, daf3 seine Barmittel, wie Altersrente und Verwandten-
unterstitzungen, fir die Bekleidung und andere notwendige Zwecke, sowie fiir all-
fallige kurze Spital- oder Amnstaltsaufenthalte sichergestellt werden.

| N

2. Bei F. S. handelt es sich nach den Akten, die im oberinstanzlichen Verfah-
ren durch Erhebungen des kantonalen Armeninspektorats erginzt wurden, um
eine jener unsteten, freiheitsdurstigen, aber nicht unbedingt als liederlich oder
arbeitsscheu zu bezeichnenden Gestalten, die sich, ohne es an einem Orte lange
auszuhalten, als Gelegenheits- oder Landarbeiter schlecht und recht durchschla-
gen, mit zunehmendem Alter aber immer haufiger und besonders im Winter ar-
beitslos oder krank werden und dann jeweils fiir einige Zeit, spiter aber dauernd
auf Kosten der Armenpflege versorgt werden missen. Im vorliegenden Falle ist
die Frage die, ob im Herbst 1949 die Unterbringung des F. S. in der Verpflegungs-
anstalt bereits als dauernde Versorgung zu betrachten, eventuell, ob wenigstens
mit Bestimmtheit anzunehmen war, dall S. von nun an immer wieder in kurzen
Abstinden fir einige Zeit anstalts- oder spitalbediirftig sein und der Armenpflege
zur Last fallen werde. Dabei ist die Tatsache, daBl F. S. im Friihjahr 1950 die
Anstalt verlassen und bei einem Kleinbauern eine Stelle gefunden hat, wo er sich
seither ohne Unterstiitzung durchbringt, nur dann zu beriicksichtigen, wenn mit

einer derartigen Losung im Herbst 1949 gerechnet werden konnte (Monatsschrift
fiir bern. Verwaltungsrecht, Bd. 45, Nr. 86 und Bd. 47, Nr. 86).

F. 8. war im August 1948 in die Anstalt aufgenommen worden. Damals
scheint er pflegebediirftic gewesen zu sein. Er erholte sich aber nach einiger Zeit
und konnte in der Anstalt recht gut mitarbeiten. Er verlie} die Anstalt erstmals
im September 1949, um bei einem Landwirt eine Stelle anzutreten. Nach etwa
einem Monat kehrte er allerdings mittellos in die Anstalt zuriick. Der Anstaltsarzt
untersuchte ihn am 29. November 1949 (nach der Etatverhandlung) und schrieb
der Rekursbeklagten, er habe ,,festgestellt, dal S. dauernd verpflegungsbediirftig
sein wird“. Der Arzt sagt aber nicht, weshalb und wann S. dauernd verpflegungs-
(gemeint ist offenbar versorgungs-) bediirftig sein werde. Das Zeugnis ist daher
fir den Nachweis der dauernden Unterstiitzungsbediirftigkeit im Herbst 1949
untauglich. S. sieht jedenfalls auch heute noch recht lebhaft und riistig aus und
crweckt nicht den Eindruck, als ob er dauernd versorgt werden miifite. Er will
noch arbeiten und soweit als moglich seinen Unterhalt selber verdienen. S. hat
zwar seine Launen und ist bei seinem Alter auch nicht mehr besonders leistungs-
fahig. Viel mehr als Unterkunft und Verpflegung diirfte er tatsichlich nicht mehr
verdienen. Er ist aber Beziiger einer Altersrente. Aullerdem konnte sein Sohn A. S.
nach den Akten voraussichtlich zu einem wesentlich héhern Verwandtenbeitrag
verhalten werden als den Fr. 100.— im Jahr, die er der Rekursbeklagten angebo-
ten hat. Aus der Altersrente, den Verwandtenbeitrigen und noétigenfalls einem
zusitzlichen kantonalen Altersfirsorgebeitrag gemill Gesetz vom 8. Februar 1948
konnte fiir die Bekleidung des F. S. gesorgt und konnten Nebenauslagen, sowie
die Kosten allfilliger voriibergehender Spital- oder Anstaltsaufenthalte weitgehend
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bestritten werden. Voraussetzung wire freilich, daB die eingehenden Geldmittel
nicht dem F. S. iiberlassen werden; denn dieser hat zur Geniige bewiesen, dall er
damit nicht zweckmiBig umzugehen versteht. Vielmehr miilite F. S. wenn nicht
bevormundet, so doch unter Beiratschaft mit Vermogensverwaltung gestellt
werden (Art. 395, Abs. 2 ZGB). Der Beirat hatte dann die Altersrente, die Ver-
wandtenbeitrige und allfillige weitere Einkiinfte des F. 8. einzukassieren, zu
verwalten und fiir die erwihnten Zwecke zu verwenden. Auf diese Weise hitte
die Armenbehérde auch nicht zu befiirchten, daB3 S. bei jedem Anstaltseintritt
auf ihre Kosten wieder neu eingekleidet werden miil3te.

(Etatentscheid der Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern vom
31. Oktober 1950.)

3. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Giinstige Verhilinisse bei der Geschwister-
unlerstiitzungspflicht liegen vor, wenn das nach Abzug der Zwangsauslagen verblei-
bende ,,Nettoeinkommen' das Existenzminimum des Unlerstiitzungspflichtigen und
seiner Familie wm 50—100° iibersteigt; der Uberschuff des ,,Nettoeinkommens*
uber das so erhohte Ewxistenzminimum kann grundsdtzlich fiir Verwandtenbeitrige
beansprucht werden.

Der Amtsverweser von T. hat am 19. Februar 1951 die als Streitgenossen
belangten Geschwister A. F., geb. 1921, Hausangestellte, R. F., geb. 1921, Haus-
angestellte, R. F., geb. 1923, Fabrikarbeiter und Pichter, K. F., geb. 1925, Hilfs-
arbeiter und J. F., geb. 1928, Landarbeiter, in Anwendung von Art. 328/329 des
Zivilgesetzbuches verurteilt, der Armenbehérde O. ab 1. Mai 1950 die nachstehen-
den monatlichen Beitrige an die Unterstiitzung ihrer in einer Nervenheilanstalt
versorgten Schwester A. D. F. zu bezahlen: A. und R. F. je Fr. 8.—, R., K. und
J. F. je Fr. 10.—. Dieser Entscheid ist von den Geschwistern A., R., R., K. und
J. F. rechtzeitig an den Regierungsrat weitergezogen worden mit Antrag auf
Befreiung von jeglicher Unterstiitzungspflicht. Die Armenbehoérde O. beantragt
die Bestitigung des erstinstanzlichen Entscheides.

Der Regierungsrat erwdgt :

Streitig ist einzig, ob sich die Rekurrenten in so giinstigen Verhéltnissen im
Sinne von Art. 329, Abs. 2 des Zivilgesetzbuches befinden, daf3 ihnen monatliche
Verwandtenbeitrage von Fr. 8.— bzw. Fr. 10.— fur ihre Schwester auferlegt wer-
den konnen. Die Verhiltnisse von Geschwistern sind nach der stindigen Recht-
sprechung des Bundesgerichts und des Regierungsrates als gilinstige anzusehen,
wenn sie die Bezeichnung ,,Wohlstand‘‘ oder ,,Wohlhabenheit‘‘ verdienen und dem
Pflichtigen die Leistung eines Unterstiitzungsbeitrages gestatten, ohne daf3 er
deswegen auf die Beibehaltung des gehobenen Lebensstandards verzichten muf3
(amtliche Sammlung der Bundesgerichtsentscheide, 45 11 511, 59 1I 2 und 73 11
142; Monatsschrift fiir bernisches Verwaltungsrecht, Band 48, Nr. 100). Dies ist
nach der Praxis dann der Fall, wenn das nach Abzug der sogenannten Zwangs-
auslagen (Wohnungsmiete, Liegenschaftsunterhalt, Schuldzinsen, Kapitalabzah-
lungen, Versicherungen, Steuern, Arztkosten usw.) verbleibende ,,Nettoeinkom-
men‘‘ das Existenzminimum des Pflichtigen und seiner Familie um 50—1009
iibersteigt ; der UberschuB des ,,Nettoeinkommens* iiber das so erhohte Existenz-
minimum kann grundsétzlich fiir Verwandtenbeitrige in Anspruch genommen
werden (Monatsschrift Band 48, Nr. 101, und dort zitierte Entscheide).

Uber die Verhiltnisse der Rekurrenten ist den Akten zu entnehmen:

A.und R. F. beziehen beide als Hausangestellte nebst Kost und Logis einen
Monatslohn von Fr. 150.—. Davon bendétigen sie fiir die Bekleidung und deren
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Instandhaltung, fiir Gesundheitspflege, fiir weitere zum Existenzminimum ge-
horende Nebenauslagen und fiir AHV-Beitriage monatlich wenigstens Fr. 50.—
bis Fr. 60.—, so daB ihnen iiber die Zwangsauslagen hinaus noch Fr. 90.— bis
Fr. 100.— verbleiben. Dies sind rund 40 bis 459, des fir sie geltenden betrei-
bungsrechtlichen Existenzminimums. A. und R. F. verfiigen iiberdies iiber keiner-
lei Vermdogen, so daf sie nicht zur Leistung von Verwandtenbeitrigen fiir ihre
versorgte Schwester in Anspruch genommen werden kénnen.

R. F. verdiente im Jahre 1950 als Arbeiter brutto Fr. 5783.76. Auflerdem
erzielte er im gleichen Jahre aus dem von ihm gepachteten und zusammen mit
seiner Mutter und seinen Briidern J. und R. bewirtschafteten Heimwesen gemiB
seinen Angaben im ,,Fragebogen fiir Landwirte” (Einlageblatt 2 G zur Steuer-
erklirung fir die Jahre 1951/52) einen ,,Nettorohertrag® von Fr. 2520.—. Hin-
zuzurechnen wire noch der Erlos aus der von R. F. betriebenen Kilbermast,
woriiber jedoch keine geniigenden Anhaltspunkte bestehen. Vom erfaflbaren
Bruttoeinkommen von Fr. 8303.76 sind als Zwangsauslagen abzuziehen: Fr.114.45
AHV-Beitrige, Fr.327.70 Beitrage an die Personalversicherung, Fr.475.—
auBerordentliche Gewinnungskosten (auswirtige Verpflegung und Velospesen),
Fr. 690.— Pachtzins fiir Heimwesen und Burgerland, Fr.104.— Zukauf von
Diirrfutter und Streue, Fr. 700.— fiir ausgerichtete Arbeitslohne und schliellich
Fr. 9.— fiir Viehversicherung, so dafl ein Nettoeinkommen von Fr. 5883.61 oder
monatlich rund Fr. 490.— verbleibt. Dies sind 2059, des fiir R. F. geltenden
betreibungsrechtlichen Existenzminimums von Fr.238.50. R. F. ist somit in
der Lage, den ihm von der Vorinstanz auferlegten monatlichen Beitrag von Fr.10.—
fiir seine versorgte Schwester zu leisten, ohne dal er sich deswegen einschrinken
mulb.

K. F. besorgt gegen freie Station das den Eheleuten O. gehérende Heimwesen.
Daneben arbeitet er als Handlanger bei verschiedenen Bauunternehmungen.
Sein daheriger Verdienst ist nicht genau feststellbar, weil K. F. die verlangten
Lohnausweise nicht beigebracht hat. Aus demselben Grunde konnte er von der
Veranlagungsbehorde fiir die Steuerperioden 1951/52 nicht taxiert werden. Die
Rekursinstanz ist daher genétigt, sein Einkommen als Hilfsarbeiter nach pflicht-
gemdflem Ermessen zu schatzen. K. F. arbeitete nach den Akten in der Zeit vom
19. April bis 27. August 1949, wobei er einen Bruttolohn von Fr. 1309.— verdiente.
Im Jahre 1950 war er zunédchst fir die Firma M. und sodann in den Monaten Mai
und Juni fiur die Firma R. tdtig. Hier erzielte er bei einem Stundenlohn von
Fr.1.80 ein Bruttoeinkommen von Fr. 923.40.—. Anschlieend wurde K.F.
wahrend ,,einiger Zeit*‘ oder, wie es an einer andern Aktenstelle heillt, ,,im Som-
mer‘‘ von der Firma F. zu einem Stundenlohn von Fr. 2.— beschéftigt. Aus diesen
Angaben geht hervor, dafl K. F. sogar in der fiir die Landwirtschaft strengsten
Zeit seinem Verdienst als Hilfsarbeiter nachgehen und dabei e¢in monatliches Ein-
kommen von rund Fr. 400.— bis Fr. 450.— erzielen konnte. Es ist anzunehmen,
daB er wenigstens die Halfte des Jahres seiner Téatigkeit als Hilfsarbeiter obliegt
und dabei einen durchschnittlichen Nettoverdienst von mindestens Fr. 400.—
im Monat erzielt. Sein Jahreseinkommen als Hilfsarbeiter ist somit auf wenigstens
Fr. 2400.— zu schitzen, was ecinem Monatsdurchschnitt von Fr.200.— ent-
spricht. Davon sind fiir Zwangsauslagen Fr. 70.— abzuziehen — wegen des ver-
mehrten Kleiderbedarfs ist der Betrag etwas hoher angesetzt als fir die Schwestern
A.und R. —, so daB K. F. nach Bezahlung des monatlichen Beitrages von
Fr. 10.— an die Armenbehdrde O noch rund Fr. 120.— verbleiben wiirden. Dies
sind 509, des fiir ihn geltenden Existenzminimums. Da K. F. die Moglichkeit
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weitgehender Selbstversorgung besitzt und im iibrigen die Schitzung seines Hilfs-
arbeiter-Einkommens an der untern Grenze liegt, liele sich ein hoherer Zuschlag
zum Existenzminimum nicht rechtfertigen. Dall bei K. F. von einem beschei-
denen Wohlstand gesprochen werden darf, geht auch daraus hervor, daf} er all-
jahrlich das Jagdpatent losen und sich den mit der Teilnahme an der Jagd ver-
bundenen Verdienstausfall leisten kann.

J. F. schlieBlich arbeitet gegen freie Station im Betriebe seines Bruders R.
Nebenher ist er ebenfalls als Handlanger titig. Damit nahm er nach den offenbar
vollstindig vorliegenden Lohnausweisen im Jahre 1949 Fr. 1666.— und im Jahre
1950 Fr. 1300.— ein, oder zwischen Fr.100.— und Fr. 140.— monatlich. J. F.
befindet sich demnach gleich wie seine Schwestern A. und R. nicht in giinstigen
Verhiltnissen, so dal ihm kein Verwandtenbeitrag fiir A. D. F. auferlegt werden
kann.

Die Rekurse der Briider R. und K. F. sind nach dem Gesagten abzuweisen,
diejenigen der A.und R. F. sowie des J. F. dagegen gutzuheillen. Die Kosten
des oberinstanzlichen Verfahrens sind der Armenbehérde O. zur Hilfte und R.
und K. F. zu je einem Viertel aufzuerlegen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 29. Juni 1951.)

C. Entscheide eidgendissischer Behirden

4. Interkantonale Armenpflege auller Konkordat. Doppelbiirger sind von ihren
Heimatkantonen zu gleichen Teilen selbst dann zu unterstiitzen, wenn der Bedirftige
i einem seiner Heimatkantone Wohnsitz hat. — Eine Heimschaffung oder Pla-
cierung der bediirftigen Person in denjenigen Hevmatkanion, i dessen Fiirsorge
geringere Unterstiitzungsauslagen erwachsen wiirden, ist angesichts von Art. 44 BV
nicht maoglich.

In einem grundsitzlichen Entscheid vom 11. September 1947 (BGE 73 I 230)
iiber die Armenfiirsorge von Schweizerbiirgern mit mehreren Kantonsbiirger-
rechten, sogenannten Doppelbiirgern, hat das Bundesgericht in Abénderung der
frithern Praxis erkannt, daB die Kosten fiir die Versorgung solcher Doppelbiirger
von ihren Heimatkantonen gemeinsam zu gleichen Teilen zu tragen sind und dies
auch dann, wenn einer der Heimatkantone zugleich Wohnsitzkanton des Doppel-
biirgers ist. Nach der frithern Praxis fiel die Unterstiitzungspflicht in denjenigen
Féllen, wo der Bediirftige gleichzeitig in einem seiner Heimatkantone Wohnsitz
hatte, ausschlieBlich dem letztern zu. Aber auch die neuere Praxis mit der gleich-
méfigen Verteilung der Unterstiitzungskosten unter die verschiedenen Heimat-
kantone stoBt da und dort auf Widerstand, wie ein Prozel3 zwischen den Kantonen
Baselstadt und Freiburg zeigt, der kiirzlich vor der staatsrechtlichen Kammer des
Bundesgerichtes seinen Abschlufl fand. Anlafl zur baselstidtischen Klage gegen
Freiburg gab folgender Tatbestand:

In Basel wohnt sei Jahrzehnten ein im Jahre 1891 geborenes Fraulein B.,
das sowohl in Basel wie auch in den zwei kleinen freiburgischen Landgemeinden
La Roche und Pont-la-Ville heimatberechtigt ist. Diese Doppelbiirgerin ist nicht
arbeitsfahig und wird in Basel von der 6ffentlichen Armenfiirsorge tidglich mit
rund Fr. 9.— unterstiitzt. Unter Berufung auf den erwihnten Entscheid des Bun-
desgerichtes forderte Basel vom Kanton Freiburg den hélftigen Beitrag von
Fr. 4.50. Freiburg lehnte aber ab, indem es erklirte, jede der beiden freiburgischen



	B. Entscheide kantonaler Behörden

